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59/5. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Natio-
nen und dem Verband Südostasiatischer Nationen

Die Generalversammlung,

eingedenk der in der Erklärung von Bangkok vom
8. August 1967 verankerten Ziele und Zwecke des Verbands
Südostasiatischer Nationen, insbesondere der Aufrechterhal-
tung einer engen und nutzbringenden Zusammenarbeit mit
den bestehenden internationalen und regionalen Organisatio-
nen, die ähnliche Ziele und Zwecke verfolgen,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/35 vom 21. Novem-
ber 2002 über die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten
Nationen und dem Verband,

mit Dank Kenntnis nehmend von dem Bericht des Gene-
ralsekretärs über die Zusammenarbeit zwischen den Verein-
ten Nationen und dem Verband17,

mit Befriedigung feststellend, dass die Tätigkeiten des
Verbands mit den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Na-
tionen übereinstimmen,

unter Begrüßung der laufenden Bemühungen, die die Zu-
sammenarbeit zwischen dem System der Vereinten Nationen
und dem Verband stärken,

sowie unter Begrüßung der Teilnahme des Verbands an
den Treffen auf hoher Ebene zwischen den Vereinten Natio-
nen und den Regionalorganisationen sowie der Zusammenar-
beit des Verbands und der Wirtschafts- und Sozialkommis-
sion für Asien und den Pazifik zur Förderung des Dialogs und
der Zusammenarbeit zwischen den Regionalorganisationen in
Asien und im Pazifik,

1. spricht dem Präsidenten der Generalversammlung,
dem Generalsekretär der Vereinten Nationen und den Außen-
ministern der Mitgliedstaaten des Verbands Südostasiatischer
Nationen ihre Anerkennung für ihre Bemühungen aus, jeweils
während der ordentlichen Tagung der Versammlung regelmä-
ßige jährliche Treffen unter Anwesenheit des Generalsekre-
tärs des Verbands abzuhalten, mit dem Ziel, die Zusammen-
arbeit zwischen den Vereinten Nationen und dem Verband
weiter zu stärken; 

2. legt sowohl den Vereinten Nationen als auch dem
Verband weiterhin nahe, ihre Kontakte weiter auszubauen
und die Bereiche der Zusammenarbeit nach Bedarf zu verstär-
ken;

3. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer einundsechzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen;

4. beschließt, den Unterpunkt "Zusammenarbeit zwi-
schen den Vereinten Nationen und dem Verband Südostasia-
tischer Nationen" in die vorläufige Tagesordnung ihrer ein-
undsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 59/6
Verabschiedet auf der 40. Plenarsitzung am 22. Oktober 2004, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 104 Stimmen bei 1 Gegenstimme und keiner Ent-
haltung*, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/59/L.7 und Add.1, ein-
gebracht von: Australien, Bangladesch, Dänemark, Deutschland, Estland, Finn-
land, Griechenland, Irland, Israel, Italien, Japan, Kroatien, Lettland, Litauen, Mal-
ta, Monaco, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien,
Russische Föderation, Schweden, Sierra Leone, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Türkei, Ukraine, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland.

* Dafür: Afghanistan, Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien, Aserbaid-
schan, Äthiopien, Bahrain, Bangladesch, Bolivien, Bosnien und Herzegowina,
Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Chile, China, Dänemark, El
Salvador, Estland, Finnland, Georgien, Griechenland, Guatemala, Guinea, Gui-
nea-Bissau, Guyana, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Irland, Is-
land, Israel, Italien, Japan, Jemen, Kasachstan, Kenia, Kolumbien, Kongo, Kroa-
tien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lettland, Libanon,
Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Madagaskar, Malay-
sia, Marokko, Marshallinseln, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Mosambik,
Myanmar, Namibia, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Nigeria, Norwegen,
Oman, Österreich, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik
Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Sambia, San Marino, Saudi-Arabien,
Schweden, Senegal, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Sri Lanka, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Thailand,
Timor-Leste, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei,
Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabi-
sche Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritan-
nien und Nordirland, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Vereinigte Staaten von Amerika.
Enthaltungen: Keine.

59/6. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Natio-
nen und der Vorbereitungskommission für die
Organisation des Vertrags über das umfassende
Verbot von Nuklearversuchen

Die Generalversammlung,
Kenntnis nehmend von der Mitteilung des Generalsekre-

tärs über die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Natio-
nen und der Vorbereitungskommission für die Organisation
des Vertrags über das umfassende Verbot von Nuklearversu-
chen18,

sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht des Exekutiv-
sekretärs der Vorbereitungskommission für die Organisation
des Vertrags über das umfassende Verbot von Nuklear-
versuchen18,

beschließt, den Unterpunkt "Zusammenarbeit zwischen
den Vereinten Nationen und der Vorbereitungskommission für
die Organisation des Vertrags über das umfassende Verbot
von Nuklearversuchen" in die vorläufige Tagesordnung ihrer
einundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 59/7

Verabschiedet auf der 40. Plenarsitzung am 22. Oktober 2004, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/59/L.8 und Add.1, einge-
bracht von: Argentinien, Australien, Bangladesch, Belgien, Bolivien, Bosnien
und Herzegowina, Bulgarien, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Ecuador,
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich,

17 Siehe A/59/303, Erster Teil, Abschnitt. III. 18 Siehe A/59/296.




